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Eingangsstempel der Bildungsdirektion




Erhebungsbogen für die Berechnung der Vordienstzeiten
für Verwaltungsbedienstete

Zur Berechnung der Vordienstzeiten ist dieser Erhebungsbogen in allen Teilen genau auszufüllen und binnen drei Monaten nach Übernahme der Belehrung zur Anrechenbarkeit von Vordienstzeiten der Bildungsdirektion für Tirol vorzulegen. 
Für alle nachfolgenden Angaben ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen. Diese Nachweise sind innerhalb eines Jahres vorzulegen und haben eine taggenaue Abbildung der Anstellung, das Beschäftigungsausmaß in Prozent sowie eine ausführliche Tätigkeitsbeschreibung zu enthalten. Nachweise, die diesen Anforderungen nicht genügen, können nicht als Vordienstzeit anerkannt werden. Dienstverträge und Versicherungsdatenauszüge gelten hierbei lediglich als ergänzende Nachweise. Für eine Anrechnung ist der Nachweis durch eine nachträglich ausgestellte Dienstgeberbestätigung erforderlich. Bei selbstständigen Tätigkeiten sind neben der genauen Beschreibung der Tätigkeit eine Gewerbeanmeldung sowie die Vorlage der Einkommenssteuerbescheide nötig. 
Vor dem Ausfüllen des Erhebungsbogens ist das beigefügte Merkblatt mit den ausführlichen gesetzlichen Bestimmungen zur Vordienstzeiten-Anrechnung und zum Besoldungsdienstalter gem. § 26 Vertragsbedienstetengesetz sorgfältig zu lesen.

Präsenzdienst/Zivildienst
|_| Nein (befreit oder nicht zutreffend)
|_| Ja	     	
	(Zeitraum von/bis)

Frühere Beschäftigung bei Bund oder Land
Waren Sie unmittelbar vor diesem Dienstverhältnis beim Bund oder bei einem Bundesland beschäftigt? Falls zutreffend, bitte Unterlagen über dortiges Besoldungsdienstalter bzw. angerechnete Vordienstzeiten vorlegen.
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Nein
|_| Ja, bei	     	
	(bitte Dienstzeitbestätigung beilegen)

Studienzeiten
	Studium
	Universität/FH
	Studienzeit/Abschluss
	ECTS

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Studienblatt/Studienzeitbestätigung über die Inskriptionszeit aller Studien bitte beilegen.

Bisherige Berufstätigkeiten
	Zeitraum
(z.B. 10.10.2024 – 15.06.2025)
	Dienstgeber
	Art der Tätigkeit
	Ausmaß (Prozent)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Die oben angeführten Berufstätigkeiten sind mit Nachweisen zu belegen (Anforderungen siehe Seite 1). Bei Platzmangel bitte ein Beiblatt mit den restlichen Angaben hinzufügen.
Ich erkläre ausdrücklich, das Merkblatt gelesen und die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.
[bookmark: Text4]	     			
	Ort, Datum	Unterschrift
Merkblatt
zur Berechnung Ihrer Vordienstzeiten
gemäß § 26 des Vertragsbedienstetengesetzes – VBG 1948 

Um Ihre Einstufung festsetzen zu können, ist es erforderlich, Ihr Besoldungsdienstalter zu berechnen. Dafür ist es notwendig, Ihre anrechenbaren Vordienstzeiten zu erheben. 
Das Besoldungsdienstalter umfasst die Dauer der im Dienstverhältnis verbrachten, für die Vorrückung wirksamen Zeiten zuzüglich der Dauer der anrechenbaren Vordienstzeiten, soweit die Dauer all dieser
Zeiten das Ausmaß eines allfälligen Vorbildungsausgleichs übersteigt. 
Als anrechenbare Vordienstzeiten gemäß § 26 Abs. 2 VBG gelten folgende Zeiträume:
Z.1  Zeiten eines Dienstverhältnisses zu einer Gebietskörperschaft (Bund, Land, Gemeinde) oder zu einem Gemeindeverband eines Mitgliedstaats des EWR, der Türkischen Republik oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Z.1a Zeiten einer gleichwertigen Berufstätigkeit oder eines gleichwertigen Verwaltungspraktikums.
Z.2 Zeiten eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung der Europäischen Union oder zu einer zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört. 
Z.3 Zeiten in denen die oder der Vertragsbedienstete Anspruch auf eine Beschädigten- oder Versehrtenrente gemäß HVG/HEG entsprechend einer Minderung der Erwerbstätigkeit von mindestens 90% hatte.
Z.4 Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes, des Zivildienstes sowie des Ersatzdienstes für den Zivildienst in einem Mitgliedstaat des EWR, in der Türkischen Republik oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sofern eine Verpflichtung vorlag.
Außerdem sind gemäß § 26 Abs. 3 VBG Zeiten der Ausübung einer nützlichen Berufstätigkeit oder eines nützlichen Verwaltungspraktikums bis zum Ausmaß von insgesamt höchstens zehn Jahren als Vordienstzeit anrechenbar. Als nützlich gelten Zeiten, die eine fachliche Erfahrung vermitteln, durch die eine fachliche Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz überwiegend unterbleiben kann oder ein erheblich höherer Arbeitserfolg durch die vorhandene Routine zu erwarten ist. Die nützlichen Berufstätigkeiten können daher grundsätzlich berücksichtigt werden, wenn
· sie für die Tätigkeit nützlich sind, die in den ersten 6 Monaten des aktuellen Dienstverhältnisses überwiegend ausgeübt wird.
· sie nicht so lange zurückliegen, dass ihnen heute keine wesentliche Relevanz mehr zukommt.
· sie einschlägig oder fachlich relevant für den Arbeitsplatz sind.
· sie mindestens 6 Monate durchgehend gedauert haben (bei Saisonbetrieben 12 Wochen).
· sie mindestens im Ausmaß von 20 % einer Vollzeitbeschäftigung erbracht wurden. 

Beachten Sie, dass die mehrfache Anrechnung ein und desselben Zeitraumes nicht zulässig ist.

Als nicht anrechenbare Vordienstzeiten gelten:
· Ehrenamtliche Tätigkeiten 
· Ausbildungen (Schul- und Studienzeiten, Lehrzeiten, Gerichtspraxis usw.)
Zur Berechnung der anrechenbaren Vordienstzeiten benötigt die Bildungsdirektion für Tirol Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang. Daher ist die oder der Vertragsbedienstete bei Dienstantritt von der Personalstelle nachweislich über die geltenden Bestimmungen zu anrechenbaren Vordienstzeiten zu informieren und hat anschließend sämtliche vor Beginn des Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 2 oder 3 VGB zurückgelegten Vordienstzeiten unter Einhaltung folgender Fristen mitzuteilen:
· Die Bekanntgabe der Vordienstzeiten muss innerhalb von drei Monaten nach Übernahme der Belehrung über anrechenbare Vordienstzeiten der Bildungsdirektion für Tirol schriftlich mitgeteilt werden. 
· Die Nachweise über Ihre Vordienstzeiten sind spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Übernahme der Belehrung zu übermitteln. 
Wird die Bekanntgabe oder der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, ist die Vordienstzeit nicht anrechenbar.
Damit die Bearbeitung rasch und reibungslos erfolgen kann, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten: 
· Das Formular „Belehrung über anrechenbare Vordienstzeiten“ muss unverzüglich unterschrieben und an die Bildungsdirektion übermittelt werden. 
· Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen zu den anrechenbaren Vordienstzeiten vollständig aus.
· Um der Dienstbehörde die Prüfung über die anfällige Anrechnung von Vordienstzeiten zu ermöglichen, haben die Nachweise oder Dienstzeitbestätigungen den genauen Zeitraum der Anstellung, das Beschäftigungsausmaß (in Prozent) und eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit zu enthalten. Grundlage sind grundsätzlich die Bestätigungen des früheren Arbeitgebers; ergänzend kann jedoch dargelegt werden, inwieweit die erworbene Berufserfahrung von Relevanz ist. Bei selbstständigen Tätigkeiten sind neben der genauen Beschreibung der Tätigkeit eine Gewerbeanmeldung sowie die Vorlage der Einkommenssteuerbescheide vorzulegen. 
· Die Übermittlung mangelhafter, nicht erforderlicher oder mehrfach eingereichter Unterlagen erschwert die Bearbeitung erheblich und kann zu Verzögerungen bei der Anrechnung führen. Nicht vorgelegte Nachweise verzögern den Abschluss der Berechnung und führen zu einer Nichtberücksichtigung der Vordienstzeiten. 
· Die Unterlagen sind grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen. Sofern fremdsprachige Dokumente vorgelegt werden, behält sich die Bildungsdirektion das Recht vor, eine (beglaubigte) Übersetzung zu verlangen. 
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